
Beschlüsse des Stadtrates 

Der Stadtrat Gefell hat in seiner Sitzung am 31.07.2017 folgende Beschlüsse 

gefasst: 

Anzahl der Stadtratsmitglieder: 15 
Anwesende Stimmberechtigte: 9 ab TOP 3: 10 ab TOP 7: 11 
 
 
- Öffentlicher Teil - 

Beschluss:  Beschluss Nr.: 016-2017 

Das Beschlussprotokoll der Stadtratssitzung vom 04.04.2017 öffentl. Teil wird 

genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis:        9 Ja- Stimmen 

                                             0 Nein- Stimmen 

                                             1 Enthaltung 

 

Beschluss:     Beschluss Nr.: 017-2017 
 
Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt die Aufhebung des Beschlusses zur 
3. Fortschreibung des HSK Beschluss Nr. 003-2017 vom 04.04.2017.  
 
Abstimmungsergebnis:        10  Ja-Stimmen 
                                            0  Nein-Stimmen 
                                             0  Enthaltungen 
 
 
 
Beschluss:     Beschluss Nr.: 018-2017 
 
Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt die 3. Fortschreibung zum HSK vom 
24.04.2014.  
 
 
Abstimmungsergebnis:           10  Ja-Stimmen 
                                              0  Nein-Stimmen 
                                               0  Enthaltungen 
 
 
Beschluss:     Beschluss Nr.:  019-2017 

Der Stadtrat der Stadt Gefell fasst gem. § 2 BauGB den Aufstellungsbeschluss 
für die Ergänzungsatzung „Langgrün - Fallgatter“ (Satzung gem. § 34 Abs. 4 
Nr. 3 BauGB) in der in der Anlage gekennzeichneten Abgrenzung in der 
Gemarkung Langgrün zur Einbeziehung dieser Flächen in den Innenbereich (§ 
34 BauGB) zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Bebauung. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt 
zu machen. 



 
Abstimmungsergebnis:           11  Ja-Stimmen 
                                             0  Nein-Stimmen 
                                             0  Enthaltungen 
 

Beschluss:        Beschluss Nr.: 020-2017 

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt, der Initiative „Bürgermeister für den 
Frieden“ beizutreten. 
Bürgermeister Marcel Zapf wird beauftragt, die Beitrittserklärung für die Stadt 
Gefell zu unterzeichnen. 
 
Abstimmungsergebnis:         11  Ja-Stimmen 
                                             0  Nein-Stimmen 
                                             0  Enthaltungen 
 
 
 

- Nicht öffentlicher Teil - 
 
Beschluss:    Beschluss Nr.: 021-2017  

 

Das Beschlussprotokoll der Stadtratssitzung vom 04.04.2017 nicht öffentlicher 

Teil wird bestätigt. 

Der Grund für die Geheimhaltung ist für folgende Tagesordnungspunkte 

weggefallen: 

Beschluss Nr.: 004-2017 

Beschluss Nr.: 005-2017 

Beschluss Nr.: 006-2017 

Beschluss Nr.: 007-2017 

Beschluss Nr.: 009-2017 (ohne Preisangabe) 

Beschluss Nr.: 010-2017 (ohne Preisangabe) 

Beschluss Nr.: 011-2017 (ohne Preisangabe) 

Beschluss Nr.: 012-2017 (ohne Preisangabe) 

Beschluss Nr.: 013-2017 (ohne Preisangabe) 

Beschluss Nr.: 014-2017 (ohne Preisangabe) 

 

Abstimmungsergebnis: 11 Ja- Stimmen 

                                               0 Nein- Stimmen 

                                              0 Enthaltungen 

 
 

 

 

 



Beschluss:     Beschluss Nr.: 023-2017 

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt den Kauf einer Teilfläche von ca. 1600 

qm des Flurstücks 251/8  zum Kaufpreis  von ……….. €/ qm von Herrn Tino 

Bergmann, wohnhaft Schleizer Straße 48 in 07926 Gefell. Die Kosten der 

Eigentumsübertragung und der Vermessung trägt der Käufer. 

 
Abstimmungsergebnis:      11  Ja-Stimmen 
                                          0  Nein-Stimmen 
                                          0  Enthaltungen 
 
 

Beschluss:      Beschluss Nr.: 024-2017 
 
Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt den Kauf einer Teilfläche von              
ca. 119 qm des Flurstücks 251/10  zum Kaufpreis  von …….. €/qm von Herrn 
Rainer Roth, wohnhaft Schleizer Straße 46 in 07926 Gefell sowie die 
Übertragung einer Teilfläche von ca. 135 qm des Flurstücks 251/12 an Herrn 
Rainer Roth, wohnhaft Schleizer Straße 46 in 07926 Gefell. Die Kosten der 
Eigentumsübertragung und der Vermessung trägt der Käufer. 
 
Abstimmungsergebnis:           11  Ja-Stimmen 
                                              0  Nein-Stimmen 
                                              0  Enthaltungen 

 
 

Beschluss:        Beschluss Nr.: 025-2017 

 

Der Stadtrat der Stadt Gefell beschließt den Verkauf des neu zu vermessenden 

Flurstücks der Flur 3 der Gemarkung Gefell in einer Größe von ca. 5270 qm  

(bestehend aus dem Flurstück 251/12 der Flur 3 und einer Teilfläche des 

Flurstücks 251/8 der Flur 3 in Größe von ca. 1.600 qm sowie einer Teilfläche 

des Flurstücks 251/10 der Flur 3 in einer Größe von ca. 119 qm ) zum Preis  von  

mindestens …………..€/qm. Mit dem Verkauf gehen alle Rechte und Pflichten 

des Grundstücks auf den Erwerber über. Weiterhin werden alle Vereinbarungen 

und daraus resultierenden Kosten bezüglich der Grundstücke Rainer Roth und 

Tino Bergmann auf den Käufer umgelegt. Die Kosten der 

Eigentumsübertragung und der Vermessung  trägt der Käufer. 

 

Abstimmungsergebnis:           11  Ja-Stimmen 
                                                  0  Nein-Stimmen 
                                                  0  Enthaltungen 
 
 

 
 


